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ErwGr

Erwägungsgrund 55 - Öffentliches Interesse bei Verarbeitung durch staatliche Stellen für
Ziele anerkannter Religionsgemeinschaften

Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen zu verfassungsrechtlich
oder völkerrechtlich verankerten Zielen von staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt
aus Gründen des öffentlichen Interesses.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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